
 
A n t r a g : 

 
1. Die Plangeltungsbereiche des Bebauungs-

planes Nr. 147 „Gewerbegebiet Rendsbur-
ger Straße“ sowie des Bebauungsplanes Nr. 
147 A „Ehemaliger Güterbahnhof Rends-
burger Straße“ werden zusammengeführt. 
Der Plangeltungsbereich umfasst somit das 
Gebiet östlich der Rendsburger Straße zwi-
schen den Bahnanlagen und der Straßenun-
terführung am Hauptbahnhof.  

 
2. Der Fortführung des Verfahrens zur Auf-

stellung eines Bebauungsplanes für den zu-
sammengeführten Geltungsbereich wird 
zugestimmt. Der Plan soll als einfacher Be-
bauungsplan gemäß § 9 Abs. 2a BauGB 
unter der Bezeichnung Bebauungsplan Nr. 
147 „Östlich Rendsburger Straße / Heider 
Bahn“ aufgestellt werden. Mit dem Bebau-
ungsplan sind Regelungen zur Zulässigkeit 
von Einzelhandelsbetrieben entsprechend 
den Aussagen des Einzelhandelsgutachtens 
für die Stadt Neumünster zu treffen. 

 
3. Es findet das vereinfachte Aufstellungsver-

fahren gemäß § 13 BauGB Anwendung. 
Eine Umweltprüfung sowie eine frühzeiti-
ge Beteiligung der Öffentlichkeit sind nicht 
durchzuführen. 

 
4. Der Fortführungsbeschluss ist ortsüblich 

bekannt zu machen. 
 

 


